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A l l g e m e i n e  G e s c h ä f t s b e d i n g u n -

g e n  ( A G B )   

d e r  S L M  S o l u t i o n s  G r o u p  A G  

 

I .  V e r t r a g s a b s c h l u s s  

(a) Die Lieferungen, Leistungen, Angebote zwischen uns und dem Kunden 
erfolgen ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen. Mit Abschluss des 
ersten Vertrages unter Einbeziehung der nachfolgenden Bedingungen er-
kennt der Kunde deren Geltung für die gesamte Dauer der Geschäftsbe-
ziehung zwischen den Parteien an. Entgegenstehende oder von unseren 
AGB abweichende Bedingungen unseres Kunden erkennen wir nicht an, 
es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zugestimmt.  
Unsere AGB gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender 
oder von unseren AGB abweichenden Bedingungen des Kunden die Lie-
ferung an unseren Kunden vorbehaltlos ausführen. Unsere AGB gelten 
auch für alle künftigen Geschäfte mit dem Kunden. 
(b) Abänderungen und Ergänzungen der getroffenen Vereinbarungen be-
dürfen zu ihrer Wirksamkeit unserer schriftlichen Bestätigung. 
(c) Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Annahmeerklä-
rungen und sämtliche Bestellungen bedürfen zur Rechtswirksamkeit der 
schriftlichen Bestätigung von uns.  
(d) Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte und sonstige Leistungs-
daten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich schriftlich vereinbart 
wird. 

 
I I .  L i e f e r f r i s t e n  

(a) Die von uns genannten Termine und Fristen sind unverbindlich, sofern 
nicht ausdrücklich schriftlich etwas anderes vereinbart wurde. Für die Ein-
haltung vereinbarter Lieferfristen haften wir nur insoweit, als uns die frist-
gemäße Lieferung zumutbar ist.  
(b) Wir sind zu Teilleistungen berechtigt, wenn (a) eine Teilleistung für den 
Kunden im Rahmen des vertraglichen Bestimmungszweckes verwendbar 
ist, (b) die Erbringung der restlichen Leistungen sichergestellt ist, und (c) 
dem Kunden durch die Teilleistung kein erheblicher Mehraufwand ent-
steht. 
(c) Wir haften nicht für die Unmöglichkeit oder Verzögerung unserer Leis-
tungen, soweit diese Umstände auf höherer Gewalt oder sonstigen, zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses nicht vorhersehbaren Ereignissen be-
ruhen, die wir nicht zu vertreten haben (z.B. Betriebsstörungen aller Art, 
Feuer, Naturkatastrophen, Wetter, Überschwemmungen, Krieg, Aufstand, 
Terrorismus, Transportverzögerungen, Streiks, rechtmäßige Aussperrun-
gen, Mangel an Arbeitskräften, Energie oder Rohstoffen, Verzögerungen 
bei der Erteilung etwaig notwendiger behördlicher Genehmigungen, be-
hördliche/hoheitliche Maßnahmen). 
Ein solches Ereignis stellt auch unsere nicht richtige oder nicht rechtzeitige 
Belieferung durch einen unserer Vorlieferanten dar, wenn wir diese jeweils 
nicht zu vertreten haben.  
Wenn die Behinderung der Lieferung länger als 3 Monate dauert, ist der 
Käufer nach angemessener Nachfristsetzung berechtigt, hinsichtlich des 
noch nicht erfüllten Teils vom Vertrag zurückzutreten.  
(d) Lieferfristen verlängern sich automatisch in angemessenem Umfang, 
wenn der Kunde seinen vertraglichen Verpflichtungen oder sonstigen Mit-
wirkungspflichten oder Obliegenheiten nicht nachkommt. Insbesondere ist 
der Kunde dafür verantwortlich, uns sämtliche von ihm beizubringenden 
Unterlagen, Auskünfte, Muster, Proben und sonstigen Informationen und 
Gegenstände rechtzeitig und im richtigen Format zukommen zu lassen 
sowie gegebenenfalls die technischen, baulichen, personellen und orga-
nisatorischen Voraussetzungen für den Aufbau von Produkten oder ähnli-
che Leistungen (z.B. Einbau, Installation, Inbetriebnahme, Einrich-
tung/Einstellung) zu schaffen 
 

 
I I I .  G e f a h r ü b e r g a n g  

(a) Ergibt sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes, ist Liefe-
rung ab Werk (EXW – Incoterms 2010), bezogen auf das Lager, ab dem 
wir jeweils liefern, vereinbart.  
Das Risiko der Beschädigung oder des Verlustes der Ware geht grund-
sätzlich auf den Kunden über, sobald die Ware für den Kunden zur Abho-
lung bereitgestellt worden ist und mit dem Kunden keine gesonderte, zu-
sätzliche Transportvereinbarung getroffen wurde (s. hierzu auch III.(c)). 
(b) Transport- und sonstige Verpackungen werden nicht zurückgenom-
men. 
(c) Eine Transportversicherung schließen wir nur auf besondere Anwei-
sung und für Rechnung des Kunden ab. 
(d) Kommt der Kunde in Annahmeverzug, unterlässt er eine gebotene Mit-
wirkungshandlung oder verzögert sich unsere Leistung aus anderen, vom 
Kunden zu vertretenden Gründen, sind wir berechtigt, Ersatz des hieraus 
entstehenden Schadens einschließlich unserer Mehraufwendungen (z.B. 
insbesondere Lagerungskosten) in Rechnung zu stellen. 
 

 

I V .  Z a h l u n g  

(a) Der Kaufpreis ist binnen sieben Tagen ab Rechnungszugang fällig. Als 
Zahlungstag gilt der Tag, des Zahlungseingangs auf unserem Konto. 
(b) Mit Ablauf der jeweiligen Zahlungsfrist nach Abs. (a) kommt der Kunde 
automatisch in Verzug. Der Kaufpreis ist während des Verzugs mit dem 
geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Uns steht im Ver-
zugsfall auch die gesetzliche Verzugspauschale gemäß § 288 Abs. 5 Satz 
1 BGB zu. Wir behalten uns die Geltendmachung weitergehender Ver-
zugsschäden vor. In jedem Fall bleibt gegenüber Kaufleuten unser gesetz-
licher Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§§ 352, 353 
HGB) vom Tag der Fälligkeit an unberührt.  
(c) Der Kunde ist zur Aufrechnung und zur Geltendmachung eines Zurück-
behaltungsrechts nur berechtigt, soweit (i) sein dafür herangezogener Ge-
genanspruch entweder unbestritten oder rechtskräftig festgestellt oder (ii) 
im Fall prozessualer Geltendmachung im Zeitpunkt der letzten mündlichen 

Verhandlung entscheidungsreif ist oder (iii) im Gegenseitigkeitsverhältnis 
(Synallagma) zum Hauptanspruch steht. 
(d) Wechsel und Schecks werden stets nur erfüllungshalber angenom-
men. 

 
V .  G e w ä h r l e i s t u n g  

(a) Für die Rechte des Kunden bei Sach- und Rechtsmängeln (auch ein-
schließlich Falsch- und Minderlieferungen, fehlerhafter Montage oder An-
leitungen) gelten die gesetzlichen Vorschriften, soweit in diesen AGB  
nichts Abweichendes oder Ergänzendes bestimmt ist.  
(b) Uns trifft außer in den Fällen der Ziff. VI. (b), (c). und (d) dieser AGB 
keine Gewährleistungspflicht für Sachmängel bei etwaig vereinbarter Lie-
ferung gebrauchter Produkte. Ferner trifft uns keine Gewährleistungs-
pflicht, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die Ware geändert hat 
oder hat ändern lassen und die Nachbesserung hierdurch unmöglich oder 
unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Auftraggeber die durch 
die Änderung entstehenden Mehrkosten der Nachbesserung zu tragen. Im 
Übrigen können der Einbau oder die Nutzung von Fremd – und/ oder Zu-
behörteilen, die nicht Originalerzeugnisse des Herstellers sind, ungeeig-
nete Betriebsmittel darstellen, welche einen Nacherfüllungsanspruch min-
dern oder zu seinem Ausschluss führen können, sofern eine (Mit-)Ursäch-
lichkeit zum geltend gemachten Mangel gegeben ist. 
(c) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, (i) haben un-
sere Produkte und Leistungen ausschließlich die in Deutschland gelten-
den gesetzlichen Anforderungen einzuhalten und (ii) ist alleine der Kunde 
für die Integration der Produkte in die bei ihm vorhandenen technischen, 
baulichen und organisatorischen Gegebenheiten verantwortlich. 
(d) Soweit nicht ausdrücklich eine Abnahme vereinbart ist, hat der Kunde 
die Pflicht, gelieferte Waren unverzüglich nach Ablieferung bei ihm oder 
bei dem von ihm bestimmten Dritten zu untersuchen und etwaige Mängel 
unverzüglich anzuzeigen. Hierfür gelten die §§ 377, 381 HGB und die Re-
gelungen in diesem Absatz. Die Unverzüglichkeit der Mangelanzeige setzt 
voraus, dass sie spätestens innerhalb von sieben (7) Werktagen nach Ab-
lieferung oder – falls es sich um einen Mangel handelt, der bei der Unter-
suchung nicht erkennbar war (§ 377 Abs. 2 und 3 HGB) – spätestens in-
nerhalb von drei (3) Werktagen nach Entdeckung des Mangels abgesen-
det wird.  
(e) Auf unser Verlangen ist gerügte Ware zunächst auf Kosten des Kun-
den unverzüglich an uns zurückzusenden. Bei berechtigter Rüge erstatten 
wir dem Kunden die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, 
soweit die Kosten sich erhöhen, weil die Ware sich an einem anderen Ort 
als dem Ort des bestimmungsgemäßen Gebrauchs befindet.  
(f) Versäumt der Kunde die ordnungsgemäße Untersuchung und/oder 
Rüge, ist unsere Gewährleistungspflicht und sonstige Haftung für den be-
troffenen Mangel ausgeschlossen. 
(g) Der Kunde hat uns in jedem Fall die zur Prüfung von Rügen und sons-
tigen Beanstandungen sowie die zur geschuldeten Nacherfüllung erfor-
derliche Zeit und Gelegenheit zu geben, insbesondere uns die betroffene 
Ware zu den genannten Zwecken zur Verfügung zu stellen oder – im Fall 
ihres festen Aufbaus oder ähnlicher örtlicher Fixierung – Zugang dazu zu 
verschaffen. 
(h) Die zum Zweck der Prüfung und Nacherfüllung erforderlichen Aufwen-
dungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, 
tragen wir, wenn tatsächlich ein Mangel vorliegt. Die Nacherfüllung bein-
haltet weder den Ausbau der mangelhaften Sache noch den erneuten Ein-
bau der mangelfreien Sache, wenn wir ursprünglich nicht zum Einbau ver-
pflichtet waren. Stellt sich jedoch ein Mangelbeseitigungsverlangen des 
Kunden als unberechtigt heraus, können wir die uns daraus entstehenden 
Kosten von ihm ersetzt verlangen. 
(i) Ist die gelieferte Sache mangelhaft, sind wir nach unserer innerhalb 
angemessener Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nacherfüllung in Ge-
stalt der Beseitigung des Mangels (Nachbesserung) oder der Lieferung 
einer mangelfreien Sache (Ersatzlieferung) berechtigt und verpflichtet. Im 
Fall einer Ersatzlieferung hat uns der Kunde die zu ersetzende Sache 
nach den gesetzlichen Vorschriften zurückzugeben. 
(j) Wir sind berechtigt, die von uns geschuldete Nacherfüllung davon ab-
hängig zu machen, dass der Kunde den fälligen Kaufpreis oder gegebe-
nenfalls die aktuell fällige Rate bezahlt, wobei der Kunde jedoch berechtigt 
ist, einen im Verhältnis zum Mangel angemessenen Teil der fälligen Zah-
lung zurückzubehalten. 
(k) Wenn die Nacherfüllung unmöglich oder fehlgeschlagen ist oder eine 
für die Nacherfüllung vom Kunden zu setzende angemessene Frist erfolg-
los abgelaufen oder nach den gesetzlichen Vorschriften entbehrlich ist, 
kann der Kunde nach seiner Wahl vom Kaufvertrag zurücktreten oder den 
Kaufpreis mindern. Bei einem unerheblichen Mangel besteht jedoch kein 
Rücktrittsrecht. 
(l) Wegen einer Pflichtverletzung durch uns, die nicht in einem Mangel der 
Ware liegt, kann der Kunde nur zurücktreten oder kündigen, wenn wir die 
Pflichtverletzung zu vertreten haben; im Übrigen gelten hierfür die gesetz-
lichen Regelungen. Ein freies Kündigungsrecht des Kunden, insbeson-
dere gemäß §§ 651, 649 BGB, ist ausgeschlossen. 
(m) Etwaige Ansprüche auf Schadensersatz bestehen nur nach Maßgabe 
der Ziff. VI. dieser AGB. 

 
 

V I . H a f t u n g   
 
(a) Soweit sich aus diesen AGB nichts anderes ergibt, haften wir bei einer 
Verletzung von vertraglichen und außervertraglichen Pflichten gemäß den 
gesetzlichen Vorschriften. 
(b) Wir haften – aus welchem Rechtsgrund auch immer – unbeschränkt 
auf Schadensersatz für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder durch einen unserer gesetz-
lichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
(c) Im Fall einer bloß einfach oder leicht fahrlässigen Pflichtverletzung 
durch uns oder einen unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehil-
fen haften wir nur  

i) – allerdings unbeschränkt – für darauf beruhende Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit; 
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ii) für Schäden aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung 
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst er-
möglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut 
und vertrauen darf. In diesem Fall ist unsere Haftung jedoch der 
Höhe nach auf den vertragstypischen, bei Vertragsabschluss vorher-
sehbaren Schaden beschränkt. 

(d) Die sich aus Abs. (c) ergebenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht, soweit wir einen Mangel arglistig verschwiegen, eine Garantie für 
die Beschaffenheit der Ware oder ein Beschaffungsrisiko übernommen 
haben. Außerdem bleibt eine etwaige zwingende gesetzliche Haftung, ins-
besondere aus dem Produkthaftungsgesetz, unberührt. 
(e) Soweit unsere Haftung gemäß den vorstehenden Regelungen ausge-
schlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten, Mitarbeiter und Er-
füllungsgehilfen. 

 

V I I .  V e r j ä h r u n g  

(a) Die Verjährungsfrist für – auch außervertragliche – Ansprüche wegen 
Sach- und Rechtsmängeln beträgt abweichend von § 438 Abs. 1 Nr. 3 
BGB ein (1) Jahr ab der Ablieferung; dies gilt jedoch nicht für die in Ziff. 
VI. (b), (c) und (d) dieser AGB bezeichneten Fälle. Für jene gilt stattdessen 
die jeweils einschlägige gesetzliche Verjährungsfrist. 
(b) Mit der Ablieferung im Sinne von Abs. (1) Satz 1 ist der Zugang unserer 
Versand-/Abholbereitschaftsanzeige beim Kunden oder – falls so verein-
bart – die Aushändigung an die Transportperson gemeint.  Soweit eine 
Abnahme vereinbart ist, beginnt die Verjährung erst mit der Abnahme. 
(c) Handelt es sich bei der Ware um ein Bauwerk oder eine Sache, die 
entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwen-
det worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat (Baustoffe und 
Bauteile), beträgt die Verjährungsfrist gemäß der gesetzlichen Regelung 
fünf (5) Jahre ab Ablieferung (§ 438 Abs. 1 Nr. 2 lit. a oder b BGB). Unbe-
rührt bleiben ferner die gesetzlichen Regelungen für dingliche Herausga-
beansprüche Dritter (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB, für unser arglistiges Ver-
schweigen eines Mangels (§ 438 Abs. 3 BGB) und für Ansprüche im Lie-
ferantenregress bei Endlieferung an einen Verbraucher (§ 479 BGB). 

 
V I I I .  E i g e n t u m s v o r b e h a l t  

(a) Der hier vereinbarte Eigentumsvorbehalt dient jeweils der Sicherung 
unserer Forderungen gegen den Kunden nur aus dem jeweiligen Vertrags-
verhältnis sowie zusätzlich unserer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertrags-
abschlusses gegebenenfalls bestehenden Saldoforderungen aus Konto-
korrent (zusammen die "gesicherten Forderungen"). 
(b) Die von uns an den Kunden gelieferten Waren bleiben bis zur vollstän-
digen Bezahlung aller gesicherten Forderungen unser Eigentum. Diese 
Waren und die gemäß den nachfolgenden Bestimmungen an ihre Stelle 
tretenden, ebenfalls vom Eigentumsvorbehalt erfassten Sachen werden 
nachfolgend "Vorbehaltsware" genannt. Beabsichtigt der Kunde die Ver-
bringung der Vorbehaltsware an einen Ort außerhalb von Deutschland, ist 
er verpflichtet, unverzüglich alle etwaigen dortigen gesetzlichen Voraus-
setzungen für die Entstehung und Aufrechterhaltung unseres Eigentums-
vorbehalts auf seine eigenen Kosten zu erfüllen und uns unverzüglich 
nach Fassung der vorbezeichneten Absicht zu informieren. 
(c) Der Kunde verwahrt die Vorbehaltsware unentgeltlich für uns. Er muss 
sie pfleglich behandeln und auf seine Kosten hinreichend und zum Neu-
wert versichern. Wenn Wartungs-, Instandhaltungs- oder Inspektionsar-
beiten erforderlich werden (hierzu zählen nicht etwaige von uns zu erbrin-
gende (Nach-)Erfüllungshandlungen), muss der Kunde sie auf eigene 
Kosten rechtzeitig durchführen. 
(d) Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsware zu verpfänden  oder 
als Sicherheit zu übereignen. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware durch 
Dritte oder bei sonstigen Zugriffen Dritter darauf muss der Kunde deutlich 
auf unser Eigentum hinweisen und uns unverzüglich schriftlich benach-
richtigen, damit wir unsere Eigentumsrechte verfolgen können. Soweit der 
Dritte die uns in diesem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder 
außergerichtlichen Kosten nicht zu erstatten vermag, haftet uns hierfür der 
Kunde. 
(e) Der Kunde ist berechtigt, die Vorbehaltsware bis zum Eintritt des Ver-
wertungsfalls im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verwenden, zu 
verarbeiten/umzubilden, zu verbinden, zu vermischen und/oder zu veräu-
ßern. 
(f) Wird die Vorbehaltsware vom Kunden verarbeitet oder umgebildet, so 
gilt, dass diese Verarbeitung immer für uns als Hersteller in unserem Na-
men und für unsere Rechnung vorgenommen wird, und dass wir unmittel-
bar das Eigentum oder – falls die Verarbeitung oder Umbildung aus Stof-
fen mehrerer Eigentümer vorgenommen wird, oder falls der Wert der neu 
geschaffenen Sache höher ist als der Wert der Vorbehaltsware – das Mit-
eigentum (Bruchteilseigentum) an der neu geschaffenen Sache im Ver-
hältnis des Werts der Vorbehaltsware (Brutto-Rechnungswert) zum Wert 
dieser neu geschaffenen Sache erwerben. Für den Fall, dass aus irgend-
welchen Gründen kein solcher Eigentums- bzw. Miteigentumserwerb bei 
uns eintreten sollte, überträgt der Kunde uns bereits jetzt sein zukünftiges 
Eigentum bzw. (im vorbezeichneten Verhältnis) Miteigentum an der neu 
geschaffenen Sache zur Sicherheit; wir nehmen diese Übertragung hier-
mit an. 
(g) Wird die Vorbehaltsware mit anderen uns nicht gehörenden Sachen 
im Sinne des § 947 BGB verbunden oder im Sinne des § 948 BGB ver-
mischt oder vermengt, so erwerben wir Miteigentum an der neu geschaf-
fenen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsware (Brutto-Rech-
nungswert) zum Wert der anderen verbundenen, vermischten oder ver-
mengten Sachen im Zeitpunkt der Verbindung, Vermischung oder Ver-
mengung; ist die Vorbehaltsware als Hauptsache anzusehen, erwerben 
wir Alleineigentum (§ 947 Abs. 2 BGB). Ist eine der anderen Sachen als 
Hauptsache anzusehen, so überträgt uns der Kunde, soweit die Hauptsa-
che ihm gehört, bereits jetzt im vorbezeichneten Verhältnis das anteilige 
Miteigentum an der einheitlichen Sache. Wir nehmen diese Übertragung 
hiermit an. 

(h) Unser nach den vorstehenden Regelungen entstandenes Alleineigen-
tum oder Miteigentum an einer Sache wird der Kunde unentgeltlich für uns 
verwahren. 
(i) Die Entgeltforderungen des Kunden gegen seine Abnehmer aus einem 
Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des 
Kunden bezüglich der Vorbehaltsware, die aus einem sonstigen Rechts-
grund gegen seine Abnehmer oder Dritte entstehen (insbesondere Forde-
rungen aus unerlaubter Handlung und Ansprüche auf Versicherungsleis-
tungen), einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus Kontokorrent, 
tritt der Kunde bereits jetzt sicherungshalber – bei Miteigentum von uns an 
der Vorbehaltsware anteilig entsprechend unserem Miteigentumsanteil – 
an uns ab. Wir nehmen diese Abtretungen hiermit an. 
(j) Wir ermächtigen den Kunden hiermit widerruflich, die an uns abgetre-
tenen Forderungen in seinem eigenen Namen für uns einzuziehen. Unser 
Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt. 
Allerdings werden wir sie nicht selbst einziehen und die Einziehungser-
mächtigung nicht widerrufen, solange der Kunde seinen Zahlungsver-
pflichtungen uns gegenüber ordnungsgemäß nachkommt (insbesondere 
nicht in Zahlungsverzug gerät), solange kein Antrag auf Eröffnung des In-
solvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden gestellt ist und so-
lange keine mangelnde Leistungsfähigkeit (§ 321 Abs. 1 Satz 1 BGB) des 
Kunden vorliegt. Tritt einer der vorbezeichneten Fälle ein, können wir vom 
Kunden verlangen, dass er uns die abgetretenen Forderungen und die je-
weiligen Schuldner bekannt gibt, den jeweiligen Schuldnern die Abtretung 
mitteilt (was wir nach unserer Wahl auch selbst tun dürfen) und uns alle 
Unterlagen aushändigt und alle Angaben macht, die wir zur Geltendma-
chung der Forderungen benötigen. 
(k) Ziff. VIII. (d) dieser AGB findet auf die abgetretenen Forderungen ent-
sprechende Anwendung. 
(l) Wenn der Kunde dies verlangt, sind wir verpflichtet, die Vorbehaltsware 
und die an ihre Stelle tretenden Sachen und Forderungen insoweit freizu-
geben, als ihr Schätzwert die Höhe der gesicherten Forderungen um mehr 
als 20% übersteigt. Die Auswahl der freizugebenden Gegenstände liegt 
bei uns. 
(m) Treten wir wegen vertragswidrigen Verhaltens des Kunden – insbe-
sondere wegen seines Zahlungsverzugs – gemäß den gesetzlichen Vor-
schriften vom Vertrag zurück (Verwertungsfall), sind wir berechtigt, die 
Vorbehaltsware vom Kunden heraus zu verlangen. Spätestens in unserem 
Herausgabeverlangen liegt auch unsere Rücktrittserklärung. Die für die 
Rücknahme anfallenden Transportkosten trägt der Kunde. In einer etwai-
gen Pfändung der Vorbehaltsware durch uns liegt ebenfalls eine Rück-
trittserklärung. 

 

I X .  S a l v a t o r i s c h e  K l a u s e l ,   

 a n w e n d b a r e s  R e c h t  

 
(a) Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirk-
sam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; dies gilt 
auch, wenn sich im Vertrag eine Lücke herausstellen sollte. An die Stelle 
einer ganz oder teilweise rechtsunwirksamen Bestimmung oder zur Aus-
füllung der Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die - soweit 
rechtlich möglich - dem am nächsten kommt, was die Vertragsparteien 
gewollt haben oder nach dem Sinn und Zweck des Vertrages gewollt ha-
ben würden, sofern sie den Punkt bedacht hätten. 
(b) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Geltung des 
einheitlichen internationalen Kaufrechts (CISG) wird ausgeschlossen. 
(c) Erfüllungsort für sämtliche Ansprüche aus dem zwischen uns und dem 
Kunden geschlossenen Vertrag ist Lübeck.  
(d) Gerichtsstand ist Lübeck, für Klagen des Kunden gegen uns ist dieser 
Gerichtsstand ausschließlich zuständig. Wir sind ferner berechtigt, den 
Kunden auch am jeweiligen Standort des Gerätes zu verklagen. Hat der 
Kunden seinen Sitz außerhalb Deutschlands so gilt Folgendes: Alle Strei-
tigkeiten, die sich zwischen den Parteien ergeben, werden nach der 
Schiedsgerichtsordnung der Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbar-
keit e.V. (DIS) unter Ausschluss des ordentlichen Rechtsweges endgültig 
entschieden. Der Ort des Schiedsverfahrens ist Lübeck. Die Anzahl der 
Schiedsrichter beträgt 3. Die Sprache des Schiedsverfahrens ist Englisch. 
 

Stand: August 2018 

 


